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Bekanntmachung nach § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) 

 

Mit Schreiben vom 08.07.2022, vollständig beim Landratsamt Starnberg eingegangen am 23.08.2023, 
beantragte die Gemeinde Berg die wasserrechtliche Plangenehmigung für die Erteilung einer Plan-
genehmigung nach § 68 Abs. 2 Satz 1 WHG, für den Ausbau des Mörlbacher Grabens zwischen den 
Grundstücken  Fl.-Nr. 409/2, Gem. Bachhausen im Norden und Fl.-Nr. 414, Gem. Bachhausen im Sü-
den, Gemarkung Bachhausen und Gemeinde Berg. 

Für das Vorhaben wurde anhand einer standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls (gemäß §§ 4, 
7 UVPG i.V.m. Anlage 1 Nr. 13.18.2 UVPG) festgestellt, dass keine Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 

Es sind keine erheblichen negativen Auswirkungen aufgrund der beantragten wasserrechtlichen 
Plangenehmigung zu erwarten. Auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) kann verzichtet wer-
den, da bei den einzuhaltenden Inhalts- und Nebenbestimmungen keine schädliche Beeinflussung 
des Grundwassers bzw. der Oberflächengewässer zu erwarten ist. Ebenso lässt die Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung aus der Sicht des Naturschutzes keinen zusätzlichen Erkennt-
nisgewinn erwarten. 

Nach § 5 Absatz 2 UVPG wird dieses Ergebnis hiermit bekannt gemacht. Die Feststellung über das 
Unterbleiben einer Umweltverträglichkeitsprüfung ist nicht selbständig anfechtbar. 

gez. 

Moritsch 

 

veröffentlicht im UVP-Portal am 06.11.2023 
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